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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung „Weißes Kreuz“ Nr. J-2023-1F in Frankenhardt, 
Auslegungsbeschluss, öff entliche Auslegung

Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öff ent-
lichen Sitzung am 17.04.2024 den Ent-
wurf der Flächennutzungsplanände-
rung „Weißes Kreuz“ Nr. J-2023-1F 
gebilligt und die Auslegung der Flä-
chennutzungsplanänderung beschlos-
sen. Der Auslegungsbeschluss wird ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. Maßgebend sind die 
Planzeichnung mit Geltungsbereich, 
die Begründung sowie der Umweltbe-
richt jeweils vom 02.02.2024. Die Lage 
des Änderungsbereichs ist aus dem 
abgedruckten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung werden die Flur-

stücke Nr. 2144/1, 2152 und 2153, Ge-
markung Gründelhardt, überplant.

2.  Die betreff ende Fläche ist im rechts-
krä  ̀ igen Flächennutzungsplan als 
landwirtscha  ̀ liche Fläche und ge-
werbliche Baufl äche dargestellt.

3.  Das unbebaute und landwirtscha  ̀ -
lich bewirtscha  ̀ ete Plangebiet be-
fi ndet sich am nördlichen Ortsrand 
von Gründelhardt und wird durch 
Wiesenfl ächen, Gartengrundstücke, 
Wohnbebauung und die Crailshei-
mer Straße, begrenzt.

Ziele, Zwecke und Lage der Planung:
Mit der Flächennutzungsplanänderung 
und dem dazugehörigen Bebauungs-
plan soll die ärztliche Versorgung im 
Gemeindegebiet Frankenhardt sicher-
gestellt sowie der Bedarf an Wohnbau-
fl äche teilweise gedeckt werden.

Öff entlichkeitsbeteiligung: 
Im Rahmen der Beteiligung der Öff ent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 
die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 13.05.2024 bis einschließ-
lich 14.06.2024 im Internet auf der 
Homepage der Stadtverwaltung Crails-
heim unter www.crailsheim.de/rathaus/
stadtentwicklung (Öff entlichkeitsbetei-
ligung bei Bauleitplanverfahren) und 
über das zentrale Internetportal des 
Landes unter www.uvp-verbund.de/
kartendienste veröff entlicht.

Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch während der Dienststun-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 
Neubau, 1. Stock, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim und in den Rathäusern der 
Gemeinden Frankenhardt (Crailshei-
mer Straße 3), Sak eldorf (Sak eldorfer 
Hauptstraße 50) und Stimpfach (Kirch-
straße 22) eingesehen werden.

Hinweis auf Arten umweltbezogener 
Informationen:
Für den Bereich der FNP-Änderung 
„Weißes Kreuz“ Nr. J-2023-1F liegen In-
formationen zu umweltrelevanten As-
pekten vor.
Die Geräuschimmissionsprognose vom 
27.09.2023, der Fachbeitrag Tiere und 
Pfl anzen von April 2023, die Prüfung 
auf artenschutzrechtliche Zugriff sver-
bote von April 2023 und Wohnbauent-
wicklung Frankenhardt – Mögliche 
Standorte im Vergleich vom 14.01.2019 
sowie der Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan vom 19.02.2024 werden öff ent-
lich ausgelegt und können gleichzeitig 
im genannten Auslegungszeitraum im 
Internet abgerufen werden.

Schutzgüter: Tiere und Pfl anzen
Tiere:
Informationen zu betroff enen Arten
Informationen zu erforderlichen Ver-
meidungsmaßnahmen
Pfl anzen:
Informationen zu vorhandenen Bio-
toptypen
Informationen zu erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen

Schutzgüter: Fläche und Boden
Geologie und Topographie:
Informationen zu geologischen Unter-
grundverhältnissen
Bodenfunktion:
Informationen zu Auswirkungen auf 
Bodenfunktionen
Flächennutzung/Fläche:
Informationen zur Flächennutzung

Schutzgut: Wasser
Grundwasser:
Informationen zu Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt

Schutzgüter: Klima und LuY 
Klima:
Informationen zu Auswirkungen auf 
das Klima Fortsetzug auf Seite 18

Plan: Stadtverwaltung
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Fortsetzung von Seite 17
Lu`:
Informationen zur Kaltlu`bildung

Schutzgut: LandschaY
Landscha`sbild:
Informationen zu Auswirkungen auf 
das Landscha`sbild

Schutzgut: Wechselwirkungen/Bio-
logische Vielfalt
Wechselwirkungen:
Informationen zu Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern

Schutzgut: Mensch
Gesundheit:
Informationen zum Vorbehaltsgebiet 
für Erholung
Lärm und Immissionen:
Informationen zu vorhandenen Immis-
sionen
Informationen zu Anforderungen an 
den Lärmschutz

Belange der erneuerbaren Energien
Nutzung von erneuerbaren Energien:
Informationen zur Nutzung von erneu-
erbaren Energien
Soweit in den Unterlagen auf weitere 
Bestimmungen – Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, DIN-Vorschri`en, tech-

nische Regelwerke o. ä. – Bezug genom-
men wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v.g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.

Abgabe von Stellungnahmen:
Stellungnahmen können innerhalb der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben wer-
den. Die Stellungnahmen sollen elek-
tronisch (per Mail an jessica.gebert@
crailsheim.de) übermikelt werden. Bei 
Bedarf können Stellungnahmen auch 
schri`lich oder mündlich zur Nieder-
schri` (Sachgebiet Baurecht, Markt-
platz 1, 74564 Crailsheim, Raum Nr. 1.18) 
abgegeben werden.
Es wird dabei gebeten, die volle An-
schri` und betroffene Grundstücke an-
zugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt 
wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 5 
BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Um-

welt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ge-
mäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber häke geltend machen können.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie Anschri  ̀
(ggf. auch E-Mail und Telefonnummer, 
sofern angegeben) und die vorgebrach-
ten Informationen auf Grundlage von  
§ 4 Landesdatenschutzgesetz gespei-
chert werden. Die vorgebrachten Infor-
mationen werden dem Gemeinderat 
und dem Gemeinsamen Ausschuss der 
Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft anonymisiert zur Entschei-
dungsfindung vorgelegt.

Crailsheim, 24.04.2024
für die VVG Crailsheim

Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung „FFPV-Anlage Hemming“ Nr. J-2022-2F in Frankenhardt, 
Auslegungsbeschluss, öffentliche Auslegung

Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 17.04.2024 den Ent-
wurf der Flächennutzungsplanände-
rung „Freiflächenphotovoltaikanlage 
Hemming“ Nr. J-2022-2F gebilligt und 
die Auslegung der Flächennutzungs-
planänderung beschlossen. Der Ausle-
gungsbeschluss wird gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Maßgebend sind die Planzeichnung 
mit Geltungsbereich, die Begründung 
sowie der Umweltbericht jeweils vom 
02.02.2024. Die Lage des Änderungsbe-
reichs ist aus dem abgedruckten Plan 
ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:

1.  Das Plangebiet umfasst die Flurstü-
cke Nr. 3061 (Teilfläche) und 3065 
(Teilfläche), Gemarkung Gründel-
hardt.

2.  Die betreffenden Flächen sind im 
rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan als landwirtscha`liche Flächen 
dargestellt.

3.  Die unbebauten und landwirtscha`-
lich bewirtschafteten Plangebiete 
befinden sich nördlich des Franken-
hardter Teilorts Steken und werden 
durch Wald sowie Acker- und Wie-
senflächen begrenzt.

Ziele, Zwecke und Lage der Planung:
Durch die Flächennutzungsplanände-
rung und den dazugehörigen Bebau-
ungsplan werden die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für den Bau von 

Freiflächenphotovoltaikanlagen ge-
schaffen.

Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 
die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 13.05.2024 bis einschließ-
lich 14.06.2024 im Internet auf der 
Homepage der Stadtverwaltung Crails-
heim unter www.crailsheim.de/rathaus/
stadtentwicklung (Öffentlichkeitsbetei-
ligung bei Bauleitplanverfahren) und 
über das zentrale Internetportal des 
Landes unter www.uvp-verbund.de/
kartendienste veröffentlicht.
Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch während der Dienststun-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 


